Aktenzeichen: 29 U 5494/02
7 O 18271/02 LG Muanchen |

Verkiindet am-20.03.2003
Die Urkundsbeamtin:

Retzer
Justizsekretérin

IM NAMEN DES VOLKES

e  urmEL

In dem Rechtsstreit

“ gesetzlich vertreten durch den Geschaftsfithrer |

- Antf‘agstellerin, Bevrufungsgegn‘eri'n"‘und Anschlussberufungsfihrerin -

Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwiélte (et

- gegen

- Ant‘ryagsgegner', Berufu'ngsfﬂhrer und An'schlu>ssbe‘rufungsgegner -

Prozessbevollméchtigte: ~~  Rechtsanwalt

Rechtsanwélte_ :
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hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Miinchen durch den Vorsit-

zenden Richter CRE und die Richter —und T ————
~ Grund der mindlichen Verhandlung vom 20.03.2003

fir Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Antragsgegner werden  das Urteil dés i
| Landgerlchts Minchen | vom O7 11.2002 - 70 18271/02 - und die
-elnstwelhge Verfugung des Landgerlchts Miinchen | vom 14. 10.2002
-70 18271/07 - abgeandert sowelt zum Nachtell der Antragsgegner

; entschleden worden lst

Der Antrag der Antragstellerln vom 11 10 2002 auf Erlass einer
‘elnstwelllgen Verfugung wird insgesamt zuruckgeWIesen

2. ~Die Ansch’lu'ssberufung,'der' Antragstellerin wird zurﬂckgewiesen.‘

3. - Die Antragstellerin trégf die Kosten des Verfahrens.
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Griinde:

Die Antragstellerin nimmt die Antragsgégner wegen des Vertriebs - von
CD-Munzkopierautomaten, die an 6ffentlich zugéanglichen Platzen zur Benutzung
durch das allgemeine Publikum aufgestellt werden sollen, nach 88 97, 85 UrhG

. auf Unterlassung.und Auskunft in Anspruch (88 101a UrhG, 242 BGB).

Die Antra.gstellerini ist einer der groRen deutschen Tontrégérhersteller Sie verfligt
Uber ein umfangrelches MUSIkrepertOIre das stark auf ein Jugendllches Publikum
ausgerlchtet ist. Darunter sind regelma&g auch Hits, die den Weg in die aktuellen
Bestenllsten finden. ‘

- Die Antragsgegnerln zu 1., deren Vorstand der Antragsgegner zu 2. ist, bewarb
‘und bewirbt auf lhrerv Interne_tselte Gerate zum Kopieren von CDs. Diese

sollen von Inhabern von Ladengeschaften wie Fotogeschéfte,klnternet-Cafés
oder Tankstellen erworben und aufgestellt werden. Gegen einen von ihnen
festzusetzenden Preis sollen dann Kunden an diesen Geraten ihre mitgebrachten

- CDs auf ebenfalls mitgebrachte" Rohlinge kopieren k&énnen. Hilfestellung der.

Aufsteller beim Kopiervorgang ist nicht vorgesehen. Die Funktion der Gerate wird

-von der Ant‘ragsgegnerin auf ihrer Website wie folgt beschrieben:

-"Die Funktionsweise ist einfach genial. Nach dem Eihwurf des ‘Geldes fir ein‘e‘b

Kopie (der Betreiber kann der (sic!) Preis indiv_iduell programmieren) fahren zwei
Schachte aus, in den einen kommt die zu kopierende CD, in den anderen der
_C_D-Rohling.Der Kopiervorgang lauft danach a’uto,matisc.h und dauert 3 - 6 Minu-
tén Als Iétztés missen nur noch die CDs aus den Schéchten génommen werden.
Solite ein Kopiervorgang nicht erfolgrelch gewesen seln spuckt das Gerat das

Geld wieder von alleine aus.’
Nachdem die Antragstellerln die Antragsgegner vergeblich abgemahnt hatte,

erwirkte sie unter dem 14.10.2002 eine Beschlussverfliigung des Landgerlchts
Miinchen |, wonach es den Antragsgegnern bei Meidung naher bezeichneter Ord-
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nungsmittel verboten wurde,

Gerdte oder Vorrichtungen, die zur Vervielfaltigung von Tontragern der Antrag-
stellerin oder der Aufnahmen aus solchen Tontrédgern geeignet sind und dazu be-
stimmt sind, Dritten an 6ffentlich zuganglichen Siellen die Vornahme solcher Ver-
\/ielféltiguhgen gegen Entgelt zu ef’méglich_en, inshesondere sog. "CD-Kopierauto-
maten”, die nach Minzeinwurf Musik-CDs kopieren, zu vertreiben und/oder den
Vertrieb zu bev\/erben ohne deutlich und UﬂrﬂlSSVPi"SLaﬂdhCh darauf hinzuweisen,
dass es unzuldssig ist, Dritten diese Vorrichtungen entgeltlich zur Vervielfaliigung
von WOntragem der Antragstellerin zur Verfigung zu stellen, zur Verfligung stel-

len zu lassen oder deren Zur\/erfugungswxellung anzubieten.

Aulerdem wurde den Antragsgegnern geboten,
der Antragstellerin  unverziglich Auskunft dber die Herkunft und den

Vertriebsweg der Gerdie zu erteilen.

Gegen diese Verfigung haben die An‘tragsgegner mit Schrifts'tz‘vém 18.10.2002
Widei‘sprueh erhoben. Das Landgericht Minchen | bestétigte daraufthin mit Uri‘eiﬁ
vom 7.11.2002 die Verfigung im Verbotsausspruch. Das Au.skunftge‘b@t der
\/ornuqung wurde hingegen aufgehoben. Auf dieses Un:esl und dle dar n getroffe-

nen mtsachhchen FQSN&@“UE]QSH wird Bezug genommen

Das Landgericht Minchen F'begrundete das Verbot damit, dass die

Amragsqegner durch den Vertrieb der l\/iijnz%“"‘l')nKopiermaschinen eine adaquate
Ursache fUr Verlmzumgen des \/orvnelfaltlgungarcchcs der Antragstellerin nam
5§ 85 .UrhG setzten.

Der Endnuizer und Aufsieller des Kop:emmoma‘ten sel namlich der Hersme“eu der
Kopien. Weder stelle dieser fiir eigene privaie Zwecke Kopien her noch kénne er
sich auf das Privileg seiner Kunden berufen, da er entgeltlich bei der Herstellung
der Kopien handele, 8 53 Abs. 1 S. 2 UrhG.

Hinsic hilich des Auskumzsarlsprucnﬁs fuhrte das Landgerlcht aus, dass § 97 Abs.

T UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreife, da noch keine Schaden auslo&;enden
Handlungen vorgenommen worder seien. Auch ein Anspruch aus 8 101a UrhG
scheide aQS, da die Aniragsiellerin nicht Auskunft Gber Herkunfi und Vertrieb
von Vervielfaltigungssiticken begehre, sondern von bei der Vervielfaltigung
benutzten Geraten. Diese seien aber von § 101 a UrhG nicht erfasst. |
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Ge”gen diese Entscheidung richten sich die Berufungen der Antrags‘gegner
und der Antragstellerin. Die Antragsgegner erstreben mit ihrer Berufung die.
Aufhebung des . Verbots. Sie tragen im wesentlichen vor, dass die Aufsteller
nicht als Hersteller dér von den Endkunden mit Hilfe der Geréte angefertigten
CD-Kopien anzusehen seien. Insofern komme es auf die Entgeltlichkeit nicht an.
Wenn die Endkunden selbst Kopien von Tontragern anfertigten, k&men diese —
‘soweit sie sich ‘an den Rahmen des § 53 Abs. 1 UrhG hielten — in den GenuB
des dort geregelten Privilegs. Insofern kénnten sich die Antragsgegner auch nicht
“an einer rechtswidrigen VerVIeIfaltlgung beteiligen. Da dies auch fur die Aufsteller R
gelte, sei eine Warnung in der beantragten und vom Landgericht ausgeurtellten
Form mcht veranlasst Ein anderes Ergebms sei auch nicht verfassungsrechtllch
gefordert

HInSICh'tIICh des Auskunfisanspruchs pflichten ~ die Antragsgegner der

Argumentatlon des Landgerichts bei.

Die Antragstellerin will hingegen das Urteil des Landgerichts insoweit -aufrecht
~ erhalten sehen, als ein Vertrieb ohne Warnhinweis untersagt wurde. Darlber
hinaus verfolgt sie ihren Antrag auf Auskunft weiter. Sie ist im wesentlichen wie
in der Erstinstanz der AnSIcht die Antragsgegner seien als '’ "andere” im Slnne von
8 53 Abs 1 S. 2 UrhG anzusehen so dass wegen der unstreitig vorhegenden
Entgelt»ltchkelt der Benutzung der Koplerautomaten das Privileg fur Privatkopien
nic'ht eingreife. Eine ‘andere Lésung stoRe wegen eines Verstoles gegen
~ den Schutz des Elgentums nach Art. 14 GG auch auf’ verfassungsreohtllohe .
Bedenken _

Der Auskunftsanspruch nach § 101a UrhG sei gegeben, weil nach dessen
Sinn und Zweck auch Gerate zur Herstellung rechtswidriger Koplen erfasst sein

‘ muBten
| Erganzend erd auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsatze nebst

~den vorgelegten Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins vom 20.3. 2003 ’

Bezug genommen.
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Die zulassige Berufung der ‘Antragsgeg_n‘.er ist begfundet. Die z‘uléssige-
kAnsCthssberufung der Antragstellerin ist hingegen nicht begrtindet.

Der Antragstellerin stehen die geltend gemachten Anspriiche nach §§ 97, 85
UrhG auf Unterlassung und nach §§ 101a UrhG, 242 BGB auf Auskunft nicht
zu, weil der _Aufsteller der Kopierautomaten die Kopien nicht fiir die Benutzer des
Kopierers herstellt (§ 53 Abs. 1 Satz 2 Urh@), also keine addquate Ursache fiir
eine Verletzung des Verviel,féltig‘ungsvrechts der Antragstellerin setzt. | |

1. Das Geschéftsmodell der Antragsgegner ist durch einen zweistufigeh
Vertrieb  gekennzeichnet. = Die | Kopierautomaten“?‘ sollen an andere
Unternehmen wie Cafés, Tankstellen, Fotoge'sch!éfte etc. veraduRert
werden. Diese wiederum stellen die Automaten auf, bestimmen die
‘Benutzungspreise und erméglichéh' es Endkunden, gegen Einwurf des
Entgelts ihre. mltgebrachten CDs auf ebenfalls mitgebrachte Rohllnge zu
kopieren. Unstreltlg nehmen in diesem Modell die Antragsgegner keine -
direkten Verwelfaltlgungshandlungen vor, greifen also nicht- direkt in die
Rechte der Antragstellerln nach § 85 UrhG ein.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts sind. die Antragsgegner nlcht
Stérer in dem Sinne, dass sie durch ihre Werbung, ihre Informationen
“Uber Geschéftsaussichten und die VerdufRerung der Kopierautomaten an
die Aufsteller und Betreiber deren Verstof3e oder die der Endkunden erst
, ermogllchen und deshalb_die qeltend gemachte Warnpflicht hatten. Nach‘

dem vom Landgericht anerkannten Antrag der Antragstellerln soll den
Antragsgegnern untersagt werden, die Koplerautomaten Zu vertrelben
"ohne deutlich und unmlssverstandllch darauf hinzuweisen, dass es
unzuIaSSIg ist, Dritten-diese Vorrlchtungen entgeltllch zur VerVIeIfaItlgung
von Tontragern der Antragstellerin zur Verflgung zu stellen, zur Verfigung
stellen zu lassen oder deren Zurverfligungstellung anzubieten™. Dle
y geforderte Warnung ist danach an die Abnehmer der ‘Antragsgegner zu,
richten. Diese sollen auf mogliche RechtsverstofRe ihrerseits hingewiesen
werden. Da weder vorgetragen noch zu erwarten ist, dass die Aufsteller
mit Hilfe der Automaten selbst Kopien von CDs in rechtswidriger'Weise
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far sich herstellen werden, konnte ein Rechtsverstofd ihrerseits nur in
einer Beteiligung an den Kopiertatigkeiten ihrer Kunden gesehen werden.
Das setzt wiederum voraus, dass die Kunden der Aufsteller bei der

| Ben'utZUng der Automaten nicht in den GenuB eines der Privilegien nach
~ §53 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG kommen kénnen. |

; Nach § B3 Abs.. 1. S. R UrhG'_'i's',t' es zuIésSig,, einzelne -

Vervielféltigungsstiicke zum privaten Geb‘rauch herzustellen. = Diese

- Vorschrift wurde zwar zu einer Zeit"erlasvsen als di‘e'Méinchkeiten,

digitaler Kopien noch nicht vorhersehbar waren, doch ist es allgemelne
Melnung,'dass sie. auch ‘auf solche Kopien anzuwenden ist (s. nur

g \Schncker/Loewenhelm Urheberrec:ht 2. Aufl., § 53, Rdnr. 8).

Da der Gesetzgeber Personen nicht benachtelllgen wollte, welche keine -
eigenen Kopiergerate /habe.n, darf der zur Verwelf}altlgung ‘Befugte die
Kopien auch du‘rch‘einen anderen herstellen lassen (S. 2 1. HS). Allerdings

'gllt dies u.a. bel Tontragern nur dann, wenn es unentgeltlich geschleht
(8.2, 2. HS) , c
~ Fur den. vorllegenden Fall bedeutet dies, dass die Endnutzer  der

- - Kopierautomaten dann prIVIleglert sind, wenn sie selbst als Hersteller der

Kopien angesehen werden kénnen. Wurde man - wie das Landgericht —
den Aufsteller und Betreiber des Automaten als Hersteller ansehen entflele '
die PrIVIIeglerung, well dle Benutzung der Automaten nicht unentgeltllch
ist." R '

Das Landgericht hat allerdlngs zZu Unrecht angenommen, dass derx‘

‘ Aufsteller des Automaten der Hersteller der darauf gefertigten Koplen sei.

Eine naturllche Betrachtung des Begnffs "Hersteller" flhrt dazu, dass dies

‘ derJenlge ist, der die Handllungen vornimmt, die zum Herstellungsergebnls

fihren. Im konkreten Fall heif3t das: Hersteller von Tontréigeyrko}pien{list
derjenige, der die Handlungen vornimmt, die den Vorgang auslésen,

an ;dessen‘End'e die Kopien stehen. Dies sind hier die Endkunden,

welche ohnvé' Mithilfe, Aufsicht oder sonstigen Beitrag der ‘Aufste'ller
durch Einlegen des von ihnen ausgewéhlten Or'iginals und des Rohlings,
Einwerfen des verlangten Geldbetrages und Driicken des Startknopfes.‘

den technlschen Vorgang des Kopierens im Automaten auslosen Dieser

lauft dann ohne Eingriffe von auflen ab. Der Vorgang endet — bei Erfolg
— mit der Entnahme von Original und fertiger Kopie durch den Kunden.
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Es sind im wesentlichen dieselben Handlungén (bis auf den .Ein\’/vu_rf des
Geldes), die der Kunde ihrer Art nach am heimischen Computer vornehmen
wurde, wirde er dort eine CD mit seinem Brenner kopieren. Im letzteren
Fall wuirde er unzwelfelhaft als der Hersteller der Kopie angesehen
Gleiches wirde auch dann gelten, wenn der Kunde sich einen Brenner {sei
es unentgeltlich oder entgeltlich) ausgellehen hatte, um diesen mit dem
‘elgenen Computer. zur VerVIeIfaItlgung zu benutzen. ;

- Die Tatsache, dass im vorllegenden Fall der Koplervorgang nicht in
h&uslicher Umgebung in der Privatsphare des Kunden ablduft, sondern
an einém offentlich zuganglichen Ort, dem Geschéftslokal des-Aufstellers,
rechtfertigt kein anderes Vers_téndnis‘ des Begriffs des Hervstellers; Es"
“kommt far die Privilegierung gerade nicht auf den Ort der Vervielféltigung |
an, sondern auf den Zweck. Nur letzterer muR privater Natur sein. N

- Anders als dasLéndgericht annimmt, macht die Tatsach_e, dass bei einem
Fehlschlagen des Kopi‘ervorgangs der Automat den eingeworfenen Betrag
wieder herausgibt, den, Aufsteller nicht zum H}’ers't_eller'im.Sinne eines
Werklieferungsvertrages nach 8§ 651 S. 1; BGB. Auch dje Tatsache, dass
der Kopiervorgang ohne den vom Aufsteller bereit gestellten Automaten
nicht durchgefuhrt werden  konnte, macht den Aufsteller nicht zum
Hersteller im Sinne des § 53 Abs 1 Satz 2 UrhG. Es ist unbestritten, dass
der Beitrag des Aufstellers in kemer Weise uber das blo[?:e Berel‘gstellen
hinausgeht. Am einzelnen Kopiervorgang ist er nicht ., beteiligt. Der
Kopiefv’organg lduft unabhéngig von iHm allein nach den Vorgaben und
Handlungen des Kunden und dem Automatismus der Maschine ab. Zwar
hat er - wie das Landgericht ausfihrt — die Sachherrschaft Gber die
Maschine, die in seinen Réaumen steht; allerdlngs teilt er sie sich zeitweise
mit dem" Kunden ‘und er hat keinesfalls die Herrschaft Uber den elnzelnen
Koplervorgang Er stellt nur das Gerét berelt mit dem der Kunde dann die
- Kopie herstellt. In der &hnlichen Situation der Fotokopierautomaten etwa

in Kaufhéuse\rn oder Fotogesché&ften wirde man auch nicht den Aufsteller

" als Hersteller der Kopien ansehen, die der Kunde nach dem.Miinzeinwurf
vornimmt. o | |
Einem solchen Verstandnis der Herstellerbegriffs steht auch die Rechtspre-
chung des BGH nicht entgegen. Zum Herstellerbegriff bei digitalen Kopien
von Tontrédgern hat der BGH noch ni_ch\t Stellung genommen. Allerdings
hat er festgestellt, dass) die Hers’te]]ung durch einen Dritten nicht Uber dén_ _
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rein technischen Aspekt hinausgehen darf, s)oll das Privileg noch,.gewahrt
bleiben (BGHZ 134, 250 - CB—]nfobank I und GRUR 1997, 464 —
CB-Infobank l1). Zwar geht es dort um die Berechtigung. einer Herstellung
durch Dritte und. die von diesen z‘usétzlich vorgenommenen Handlungeh,
nicht darum, wann (berhaupt eine HersteIIL_mg vorliegt. Der Begrij‘ndung :
kann jedéch- entnommen werden, dass die Herstellung auf den technischen
Aspekt reduziert wird. Der technische Vorgang wird bei den CD-K_op‘ierau—‘
tomaten vom KUnde’n ausgelost. Hinz_u'kbmmf, dass die Entscheidung Uber
das Was und'WannV des Kopierens vom Kunden allein getroffen wird {vgl..
~ auch'BGH, GRUR 1999, 707/709 - Kopienversanddienst).

| 3. Dieser Herstellerbegriff stoRt auch nicht auf verfassungsrec'htliche
Bedenken. Es ist richtig, dass das Urheberrecht. und die Rechte der
Tontragerhersteller als Eigentum auch verfassungsrechtllch geschutzt sind.
'vAIIerdlngs liegt in der PrIVIIeglerung der Kunden bei Privatkopien kein
'Elngrlff in den geschutzten Berelch Der Gesetzgeber wollte mit der
’ Elnfuhrung des Privilegs flr Prlvatkoplen die problematlsche Durchsetzung
“von Ansprliichen wegen Urheberrechtsverletzungen |n der Privatsphére
unndtig machen; dafur{wurde.den Rechtsmhabern Uber die Gerateabgabe
ein. Ausgleibh als Efgebnis ‘einer vérfassUngskonformén Abwagung der
gegenlauflgen Interessen gewahrt Nach § 54 Abs. 1 UrhG hat der Urheber
g gegen den Hersteller von Geraten und Bild- und Tontragern, die erkennbar
zur Vornahme von Vervnelfaltlgungen vorgesehen sind, einen Anspruch auf
angemessene Vergutung Ein solcher Anspruch ist auch im vorllegenden
Fall gegeben und stellt einen Ausgl_elch fir die gewisse Entwertung des '
Urheberrechts durch das Priviieg der Priva'tkopien dar.
Das Landgerlcht Miinchen 1 ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass ein
solcher Anspruch im Hlnbllck auf die Koplerautomaten nicht besteht. Den
Grund dafir sieht -es darin, dass die Koplergerate von den Aufstellern
nicht an dle koplerenden Kunden veraufsert sondern nur zeitweise zur
| Benutzung tiberlassen werden. Damlt verkennt das Landgericht aber den
Wortlaut von § 54 Abs 1. UrhG Dort erd nur verlangt dass eine durch
die VerduRerung der Gerdte geschaffene Méglichkeit der Vervielféltigung.
besteht; Nicht verlangt wird die VerduRRerung an die Endkunden. \(ielmehr'
- wird auch durch die VeraduRerung der Gerate durch die Antrégsgegner
an dje' Aufstellér die Mdoglichkeit zur Vervielféltigung geschaffen, so dass
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diese Vorausseizung des Vergltungsanspruchs besteht. Damii aber wird
der vom Gesetzgeber intendierte Interessenausgleich auch im vorliegenden
Fall wirksam. ‘

Zwar hat der historische Gesetzgeber die Entwicklung der digitalen
Technologie nicht vorh@k_sehen konnen, Andererseits kénnen vom
Gesetzgeber geschaifene Beschrénkungen der ausschliefslichen Rechie
der Urheber nicht nur fiir die Vervielfaliigungstechnologien gelien, die
zum Zeitpunki threr Schaffung bekannt waren. Enischeidend ist, dass

auch bei neuen Technologien der Interessenausgleich gewahri bleibt, die

Rechtsinhaber also eine angemessene Funuwhddlgung erhalteﬂ {(kbnnen). .

Z)les ist hier, wie oben qemuﬁ gegeben.

Da somit der Endkunde, der den Kopierautomaten bedient, als Hersteller
anzusehen ist und nicht der Aufsteller, steht ihm das F’r‘ﬁ\/ﬂeg der”
Privafkopien zu, sowelt er die sonstigen Voraussetzungen beachiei. Im
megen sei darauf hingewiesen, dass zugunsien des Aufsiellers auch die
Privilegien nach & 53 Abs. 2 UrhG in Betracht kommen kénnen (insb.
Nr. 2 und 4 b). Hier ist der Einsatz Dritier auch dann maglich, wenn er
enigelilich erfolgt. . ‘

Es st seibstversténdﬁch nichi auszuschlieRen, dass auf den
Kopierautomaten der Amtragggegner'au.Ch,Kopien"angefer‘tigt \)V@fd@ﬂ, die
nicht von einem der Privﬂegﬁ-erungstatbesténde'gedeckt sind, etwa wei!
mehr. als einzelne Kopien hergestelli werden. Warnhinweise vor solchei
‘<oplen hat dae /\mragsneilenn nichi beantragt.

Der gehmd gemwhte Auskis nftsansmum steht der Antragstellerin nichi
2u. Das | Landgemcnf hat dazu LU[ies’feﬂd ausgefthrt, dass § 97 Abs. 1
UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreift, da noch keine @Chgdeﬂ ausldsenden
Handlungen \/OTg(?ﬂOTﬂﬂ’h@ﬂ worden sind. Auch sin Anspruch aus 5 1074
UrhG scheidet aus, da die ,/r—\ntr'agsteilerin nicht Auskunft Ober Herkunft
nd Vertrieb von Vervielfaltigungsstiicken -begehrt, sondern von bei der
\/ervne]faltlgunq ‘benuizien Ueraten Diese sind aber von & 101a UrhG
nicht erfasst. Aﬂg@blchtb des klaren Wortlauits der Vorschrifi und der
Kenntms des Gesetzgebers von der Notwendigkeit des Einsaizes von
Vervielfaltigungsgerdien bei der Herstellung von Raubkopien besiehi keine
Grundlage fir eine erweiternde analoge Anwendung der Vorschrift.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht -http://ww.jurpc.de

- 11 -

6. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Riohter» | : Richter

am Oberlandesgericht
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Aktenzeichen: 29 U 5494/02
7 O 18271/02 LG Muanchen |

Verkiindet am-20.03.2003
Die Urkundsbeamtin:

Retzer
Justizsekretérin

IM NAMEN DES VOLKES

e  urmEL

In dem Rechtsstreit

“ gesetzlich vertreten durch den Geschaftsfithrer |

- Antf‘agstellerin, Bevrufungsgegn‘eri'n"‘und Anschlussberufungsfihrerin -

Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwiélte (et

- gegen

- Ant‘ryagsgegner', Berufu'ngsfﬂhrer und An'schlu>ssbe‘rufungsgegner -

Prozessbevollméchtigte: ~~  Rechtsanwalt

Rechtsanwélte_ :
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hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Miinchen durch den Vorsit-

zenden Richter CRE und die Richter —und T ————
~ Grund der mindlichen Verhandlung vom 20.03.2003

fir Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Antragsgegner werden  das Urteil dés i
| Landgerlchts Minchen | vom O7 11.2002 - 70 18271/02 - und die
-elnstwelhge Verfugung des Landgerlchts Miinchen | vom 14. 10.2002
-70 18271/07 - abgeandert sowelt zum Nachtell der Antragsgegner

; entschleden worden lst

Der Antrag der Antragstellerln vom 11 10 2002 auf Erlass einer
‘elnstwelllgen Verfugung wird insgesamt zuruckgeWIesen

2. ~Die Ansch’lu'ssberufung,'der' Antragstellerin wird zurﬂckgewiesen.‘

3. - Die Antragstellerin trégf die Kosten des Verfahrens.
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Griinde:

Die Antragstellerin nimmt die Antragsgégner wegen des Vertriebs - von
CD-Munzkopierautomaten, die an 6ffentlich zugéanglichen Platzen zur Benutzung
durch das allgemeine Publikum aufgestellt werden sollen, nach 88 97, 85 UrhG

. auf Unterlassung.und Auskunft in Anspruch (88 101a UrhG, 242 BGB).

Die Antra.gstellerini ist einer der groRen deutschen Tontrégérhersteller Sie verfligt
Uber ein umfangrelches MUSIkrepertOIre das stark auf ein Jugendllches Publikum
ausgerlchtet ist. Darunter sind regelma&g auch Hits, die den Weg in die aktuellen
Bestenllsten finden. ‘

- Die Antragsgegnerln zu 1., deren Vorstand der Antragsgegner zu 2. ist, bewarb
‘und bewirbt auf lhrerv Interne_tselte Gerate zum Kopieren von CDs. Diese

sollen von Inhabern von Ladengeschaften wie Fotogeschéfte,klnternet-Cafés
oder Tankstellen erworben und aufgestellt werden. Gegen einen von ihnen
festzusetzenden Preis sollen dann Kunden an diesen Geraten ihre mitgebrachten

- CDs auf ebenfalls mitgebrachte" Rohlinge kopieren k&énnen. Hilfestellung der.

Aufsteller beim Kopiervorgang ist nicht vorgesehen. Die Funktion der Gerate wird

-von der Ant‘ragsgegnerin auf ihrer Website wie folgt beschrieben:

-"Die Funktionsweise ist einfach genial. Nach dem Eihwurf des ‘Geldes fir ein‘e‘b

Kopie (der Betreiber kann der (sic!) Preis indiv_iduell programmieren) fahren zwei
Schachte aus, in den einen kommt die zu kopierende CD, in den anderen der
_C_D-Rohling.Der Kopiervorgang lauft danach a’uto,matisc.h und dauert 3 - 6 Minu-
tén Als Iétztés missen nur noch die CDs aus den Schéchten génommen werden.
Solite ein Kopiervorgang nicht erfolgrelch gewesen seln spuckt das Gerat das

Geld wieder von alleine aus.’
Nachdem die Antragstellerln die Antragsgegner vergeblich abgemahnt hatte,

erwirkte sie unter dem 14.10.2002 eine Beschlussverfliigung des Landgerlchts
Miinchen |, wonach es den Antragsgegnern bei Meidung naher bezeichneter Ord-
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nungsmittel verboten wurde,

Gerdte oder Vorrichtungen, die zur Vervielfaltigung von Tontragern der Antrag-
stellerin oder der Aufnahmen aus solchen Tontrédgern geeignet sind und dazu be-
stimmt sind, Dritten an 6ffentlich zuganglichen Siellen die Vornahme solcher Ver-
\/ielféltiguhgen gegen Entgelt zu ef’méglich_en, inshesondere sog. "CD-Kopierauto-
maten”, die nach Minzeinwurf Musik-CDs kopieren, zu vertreiben und/oder den
Vertrieb zu bev\/erben ohne deutlich und UﬂrﬂlSSVPi"SLaﬂdhCh darauf hinzuweisen,
dass es unzuldssig ist, Dritten diese Vorrichtungen entgeltlich zur Vervielfaliigung
von WOntragem der Antragstellerin zur Verfigung zu stellen, zur Verfligung stel-

len zu lassen oder deren Zur\/erfugungswxellung anzubieten.

Aulerdem wurde den Antragsgegnern geboten,
der Antragstellerin  unverziglich Auskunft dber die Herkunft und den

Vertriebsweg der Gerdie zu erteilen.

Gegen diese Verfigung haben die An‘tragsgegner mit Schrifts'tz‘vém 18.10.2002
Widei‘sprueh erhoben. Das Landgericht Minchen | bestétigte daraufthin mit Uri‘eiﬁ
vom 7.11.2002 die Verfigung im Verbotsausspruch. Das Au.skunftge‘b@t der
\/ornuqung wurde hingegen aufgehoben. Auf dieses Un:esl und dle dar n getroffe-

nen mtsachhchen FQSN&@“UE]QSH wird Bezug genommen

Das Landgericht Minchen F'begrundete das Verbot damit, dass die

Amragsqegner durch den Vertrieb der l\/iijnz%“"‘l')nKopiermaschinen eine adaquate
Ursache fUr Verlmzumgen des \/orvnelfaltlgungarcchcs der Antragstellerin nam
5§ 85 .UrhG setzten.

Der Endnuizer und Aufsieller des Kop:emmoma‘ten sel namlich der Hersme“eu der
Kopien. Weder stelle dieser fiir eigene privaie Zwecke Kopien her noch kénne er
sich auf das Privileg seiner Kunden berufen, da er entgeltlich bei der Herstellung
der Kopien handele, 8 53 Abs. 1 S. 2 UrhG.

Hinsic hilich des Auskumzsarlsprucnﬁs fuhrte das Landgerlcht aus, dass § 97 Abs.

T UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreife, da noch keine Schaden auslo&;enden
Handlungen vorgenommen worder seien. Auch ein Anspruch aus 8 101a UrhG
scheide aQS, da die Aniragsiellerin nicht Auskunft Gber Herkunfi und Vertrieb
von Vervielfaltigungssiticken begehre, sondern von bei der Vervielfaltigung
benutzten Geraten. Diese seien aber von § 101 a UrhG nicht erfasst. |
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Ge”gen diese Entscheidung richten sich die Berufungen der Antrags‘gegner
und der Antragstellerin. Die Antragsgegner erstreben mit ihrer Berufung die.
Aufhebung des . Verbots. Sie tragen im wesentlichen vor, dass die Aufsteller
nicht als Hersteller dér von den Endkunden mit Hilfe der Geréte angefertigten
CD-Kopien anzusehen seien. Insofern komme es auf die Entgeltlichkeit nicht an.
Wenn die Endkunden selbst Kopien von Tontragern anfertigten, k&men diese —
‘soweit sie sich ‘an den Rahmen des § 53 Abs. 1 UrhG hielten — in den GenuB
des dort geregelten Privilegs. Insofern kénnten sich die Antragsgegner auch nicht
“an einer rechtswidrigen VerVIeIfaltlgung beteiligen. Da dies auch fur die Aufsteller R
gelte, sei eine Warnung in der beantragten und vom Landgericht ausgeurtellten
Form mcht veranlasst Ein anderes Ergebms sei auch nicht verfassungsrechtllch
gefordert

HInSICh'tIICh des Auskunfisanspruchs pflichten ~ die Antragsgegner der

Argumentatlon des Landgerichts bei.

Die Antragstellerin will hingegen das Urteil des Landgerichts insoweit -aufrecht
~ erhalten sehen, als ein Vertrieb ohne Warnhinweis untersagt wurde. Darlber
hinaus verfolgt sie ihren Antrag auf Auskunft weiter. Sie ist im wesentlichen wie
in der Erstinstanz der AnSIcht die Antragsgegner seien als '’ "andere” im Slnne von
8 53 Abs 1 S. 2 UrhG anzusehen so dass wegen der unstreitig vorhegenden
Entgelt»ltchkelt der Benutzung der Koplerautomaten das Privileg fur Privatkopien
nic'ht eingreife. Eine ‘andere Lésung stoRe wegen eines Verstoles gegen
~ den Schutz des Elgentums nach Art. 14 GG auch auf’ verfassungsreohtllohe .
Bedenken _

Der Auskunftsanspruch nach § 101a UrhG sei gegeben, weil nach dessen
Sinn und Zweck auch Gerate zur Herstellung rechtswidriger Koplen erfasst sein

‘ muBten
| Erganzend erd auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsatze nebst

~den vorgelegten Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins vom 20.3. 2003 ’

Bezug genommen.
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Die zulassige Berufung der ‘Antragsgeg_n‘.er ist begfundet. Die z‘uléssige-
kAnsCthssberufung der Antragstellerin ist hingegen nicht begrtindet.

Der Antragstellerin stehen die geltend gemachten Anspriiche nach §§ 97, 85
UrhG auf Unterlassung und nach §§ 101a UrhG, 242 BGB auf Auskunft nicht
zu, weil der _Aufsteller der Kopierautomaten die Kopien nicht fiir die Benutzer des
Kopierers herstellt (§ 53 Abs. 1 Satz 2 Urh@), also keine addquate Ursache fiir
eine Verletzung des Verviel,féltig‘ungsvrechts der Antragstellerin setzt. | |

1. Das Geschéftsmodell der Antragsgegner ist durch einen zweistufigeh
Vertrieb  gekennzeichnet. = Die | Kopierautomaten“?‘ sollen an andere
Unternehmen wie Cafés, Tankstellen, Fotoge'sch!éfte etc. veraduRert
werden. Diese wiederum stellen die Automaten auf, bestimmen die
‘Benutzungspreise und erméglichéh' es Endkunden, gegen Einwurf des
Entgelts ihre. mltgebrachten CDs auf ebenfalls mitgebrachte Rohllnge zu
kopieren. Unstreltlg nehmen in diesem Modell die Antragsgegner keine -
direkten Verwelfaltlgungshandlungen vor, greifen also nicht- direkt in die
Rechte der Antragstellerln nach § 85 UrhG ein.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts sind. die Antragsgegner nlcht
Stérer in dem Sinne, dass sie durch ihre Werbung, ihre Informationen
“Uber Geschéftsaussichten und die VerdufRerung der Kopierautomaten an
die Aufsteller und Betreiber deren Verstof3e oder die der Endkunden erst
, ermogllchen und deshalb_die qeltend gemachte Warnpflicht hatten. Nach‘

dem vom Landgericht anerkannten Antrag der Antragstellerln soll den
Antragsgegnern untersagt werden, die Koplerautomaten Zu vertrelben
"ohne deutlich und unmlssverstandllch darauf hinzuweisen, dass es
unzuIaSSIg ist, Dritten-diese Vorrlchtungen entgeltllch zur VerVIeIfaItlgung
von Tontragern der Antragstellerin zur Verflgung zu stellen, zur Verfigung
stellen zu lassen oder deren Zurverfligungstellung anzubieten™. Dle
y geforderte Warnung ist danach an die Abnehmer der ‘Antragsgegner zu,
richten. Diese sollen auf mogliche RechtsverstofRe ihrerseits hingewiesen
werden. Da weder vorgetragen noch zu erwarten ist, dass die Aufsteller
mit Hilfe der Automaten selbst Kopien von CDs in rechtswidriger'Weise
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far sich herstellen werden, konnte ein Rechtsverstofd ihrerseits nur in
einer Beteiligung an den Kopiertatigkeiten ihrer Kunden gesehen werden.
Das setzt wiederum voraus, dass die Kunden der Aufsteller bei der

| Ben'utZUng der Automaten nicht in den GenuB eines der Privilegien nach
~ §53 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG kommen kénnen. |

; Nach § B3 Abs.. 1. S. R UrhG'_'i's',t' es zuIésSig,, einzelne -

Vervielféltigungsstiicke zum privaten Geb‘rauch herzustellen. = Diese

- Vorschrift wurde zwar zu einer Zeit"erlasvsen als di‘e'Méinchkeiten,

digitaler Kopien noch nicht vorhersehbar waren, doch ist es allgemelne
Melnung,'dass sie. auch ‘auf solche Kopien anzuwenden ist (s. nur

g \Schncker/Loewenhelm Urheberrec:ht 2. Aufl., § 53, Rdnr. 8).

Da der Gesetzgeber Personen nicht benachtelllgen wollte, welche keine -
eigenen Kopiergerate /habe.n, darf der zur Verwelf}altlgung ‘Befugte die
Kopien auch du‘rch‘einen anderen herstellen lassen (S. 2 1. HS). Allerdings

'gllt dies u.a. bel Tontragern nur dann, wenn es unentgeltlich geschleht
(8.2, 2. HS) , c
~ Fur den. vorllegenden Fall bedeutet dies, dass die Endnutzer  der

- - Kopierautomaten dann prIVIleglert sind, wenn sie selbst als Hersteller der

Kopien angesehen werden kénnen. Wurde man - wie das Landgericht —
den Aufsteller und Betreiber des Automaten als Hersteller ansehen entflele '
die PrIVIIeglerung, well dle Benutzung der Automaten nicht unentgeltllch
ist." R '

Das Landgericht hat allerdlngs zZu Unrecht angenommen, dass derx‘

‘ Aufsteller des Automaten der Hersteller der darauf gefertigten Koplen sei.

Eine naturllche Betrachtung des Begnffs "Hersteller" flhrt dazu, dass dies

‘ derJenlge ist, der die Handllungen vornimmt, die zum Herstellungsergebnls

fihren. Im konkreten Fall heif3t das: Hersteller von Tontréigeyrko}pien{list
derjenige, der die Handlungen vornimmt, die den Vorgang auslésen,

an ;dessen‘End'e die Kopien stehen. Dies sind hier die Endkunden,

welche ohnvé' Mithilfe, Aufsicht oder sonstigen Beitrag der ‘Aufste'ller
durch Einlegen des von ihnen ausgewéhlten Or'iginals und des Rohlings,
Einwerfen des verlangten Geldbetrages und Driicken des Startknopfes.‘

den technlschen Vorgang des Kopierens im Automaten auslosen Dieser

lauft dann ohne Eingriffe von auflen ab. Der Vorgang endet — bei Erfolg
— mit der Entnahme von Original und fertiger Kopie durch den Kunden.
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Es sind im wesentlichen dieselben Handlungén (bis auf den .Ein\’/vu_rf des
Geldes), die der Kunde ihrer Art nach am heimischen Computer vornehmen
wurde, wirde er dort eine CD mit seinem Brenner kopieren. Im letzteren
Fall wuirde er unzwelfelhaft als der Hersteller der Kopie angesehen
Gleiches wirde auch dann gelten, wenn der Kunde sich einen Brenner {sei
es unentgeltlich oder entgeltlich) ausgellehen hatte, um diesen mit dem
‘elgenen Computer. zur VerVIeIfaItlgung zu benutzen. ;

- Die Tatsache, dass im vorllegenden Fall der Koplervorgang nicht in
h&uslicher Umgebung in der Privatsphare des Kunden ablduft, sondern
an einém offentlich zuganglichen Ort, dem Geschéftslokal des-Aufstellers,
rechtfertigt kein anderes Vers_téndnis‘ des Begriffs des Hervstellers; Es"
“kommt far die Privilegierung gerade nicht auf den Ort der Vervielféltigung |
an, sondern auf den Zweck. Nur letzterer muR privater Natur sein. N

- Anders als dasLéndgericht annimmt, macht die Tatsach_e, dass bei einem
Fehlschlagen des Kopi‘ervorgangs der Automat den eingeworfenen Betrag
wieder herausgibt, den, Aufsteller nicht zum H}’ers't_eller'im.Sinne eines
Werklieferungsvertrages nach 8§ 651 S. 1; BGB. Auch dje Tatsache, dass
der Kopiervorgang ohne den vom Aufsteller bereit gestellten Automaten
nicht durchgefuhrt werden  konnte, macht den Aufsteller nicht zum
Hersteller im Sinne des § 53 Abs 1 Satz 2 UrhG. Es ist unbestritten, dass
der Beitrag des Aufstellers in kemer Weise uber das blo[?:e Berel‘gstellen
hinausgeht. Am einzelnen Kopiervorgang ist er nicht ., beteiligt. Der
Kopiefv’organg lduft unabhéngig von iHm allein nach den Vorgaben und
Handlungen des Kunden und dem Automatismus der Maschine ab. Zwar
hat er - wie das Landgericht ausfihrt — die Sachherrschaft Gber die
Maschine, die in seinen Réaumen steht; allerdlngs teilt er sie sich zeitweise
mit dem" Kunden ‘und er hat keinesfalls die Herrschaft Uber den elnzelnen
Koplervorgang Er stellt nur das Gerét berelt mit dem der Kunde dann die
- Kopie herstellt. In der &hnlichen Situation der Fotokopierautomaten etwa

in Kaufhéuse\rn oder Fotogesché&ften wirde man auch nicht den Aufsteller

" als Hersteller der Kopien ansehen, die der Kunde nach dem.Miinzeinwurf
vornimmt. o | |
Einem solchen Verstandnis der Herstellerbegriffs steht auch die Rechtspre-
chung des BGH nicht entgegen. Zum Herstellerbegriff bei digitalen Kopien
von Tontrédgern hat der BGH noch ni_ch\t Stellung genommen. Allerdings
hat er festgestellt, dass) die Hers’te]]ung durch einen Dritten nicht Uber dén_ _
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rein technischen Aspekt hinausgehen darf, s)oll das Privileg noch,.gewahrt
bleiben (BGHZ 134, 250 - CB—]nfobank I und GRUR 1997, 464 —
CB-Infobank l1). Zwar geht es dort um die Berechtigung. einer Herstellung
durch Dritte und. die von diesen z‘usétzlich vorgenommenen Handlungeh,
nicht darum, wann (berhaupt eine HersteIIL_mg vorliegt. Der Begrij‘ndung :
kann jedéch- entnommen werden, dass die Herstellung auf den technischen
Aspekt reduziert wird. Der technische Vorgang wird bei den CD-K_op‘ierau—‘
tomaten vom KUnde’n ausgelost. Hinz_u'kbmmf, dass die Entscheidung Uber
das Was und'WannV des Kopierens vom Kunden allein getroffen wird {vgl..
~ auch'BGH, GRUR 1999, 707/709 - Kopienversanddienst).

| 3. Dieser Herstellerbegriff stoRt auch nicht auf verfassungsrec'htliche
Bedenken. Es ist richtig, dass das Urheberrecht. und die Rechte der
Tontragerhersteller als Eigentum auch verfassungsrechtllch geschutzt sind.
'vAIIerdlngs liegt in der PrIVIIeglerung der Kunden bei Privatkopien kein
'Elngrlff in den geschutzten Berelch Der Gesetzgeber wollte mit der
’ Elnfuhrung des Privilegs flr Prlvatkoplen die problematlsche Durchsetzung
“von Ansprliichen wegen Urheberrechtsverletzungen |n der Privatsphére
unndtig machen; dafur{wurde.den Rechtsmhabern Uber die Gerateabgabe
ein. Ausgleibh als Efgebnis ‘einer vérfassUngskonformén Abwagung der
gegenlauflgen Interessen gewahrt Nach § 54 Abs. 1 UrhG hat der Urheber
g gegen den Hersteller von Geraten und Bild- und Tontragern, die erkennbar
zur Vornahme von Vervnelfaltlgungen vorgesehen sind, einen Anspruch auf
angemessene Vergutung Ein solcher Anspruch ist auch im vorllegenden
Fall gegeben und stellt einen Ausgl_elch fir die gewisse Entwertung des '
Urheberrechts durch das Priviieg der Priva'tkopien dar.
Das Landgerlcht Miinchen 1 ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass ein
solcher Anspruch im Hlnbllck auf die Koplerautomaten nicht besteht. Den
Grund dafir sieht -es darin, dass die Koplergerate von den Aufstellern
nicht an dle koplerenden Kunden veraufsert sondern nur zeitweise zur
| Benutzung tiberlassen werden. Damlt verkennt das Landgericht aber den
Wortlaut von § 54 Abs 1. UrhG Dort erd nur verlangt dass eine durch
die VerduRerung der Gerdte geschaffene Méglichkeit der Vervielféltigung.
besteht; Nicht verlangt wird die VerduRRerung an die Endkunden. \(ielmehr'
- wird auch durch die VeraduRerung der Gerate durch die Antrégsgegner
an dje' Aufstellér die Mdoglichkeit zur Vervielféltigung geschaffen, so dass
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diese Vorausseizung des Vergltungsanspruchs besteht. Damii aber wird
der vom Gesetzgeber intendierte Interessenausgleich auch im vorliegenden
Fall wirksam. ‘

Zwar hat der historische Gesetzgeber die Entwicklung der digitalen
Technologie nicht vorh@k_sehen konnen, Andererseits kénnen vom
Gesetzgeber geschaifene Beschrénkungen der ausschliefslichen Rechie
der Urheber nicht nur fiir die Vervielfaliigungstechnologien gelien, die
zum Zeitpunki threr Schaffung bekannt waren. Enischeidend ist, dass

auch bei neuen Technologien der Interessenausgleich gewahri bleibt, die

Rechtsinhaber also eine angemessene Funuwhddlgung erhalteﬂ {(kbnnen). .

Z)les ist hier, wie oben qemuﬁ gegeben.

Da somit der Endkunde, der den Kopierautomaten bedient, als Hersteller
anzusehen ist und nicht der Aufsteller, steht ihm das F’r‘ﬁ\/ﬂeg der”
Privafkopien zu, sowelt er die sonstigen Voraussetzungen beachiei. Im
megen sei darauf hingewiesen, dass zugunsien des Aufsiellers auch die
Privilegien nach & 53 Abs. 2 UrhG in Betracht kommen kénnen (insb.
Nr. 2 und 4 b). Hier ist der Einsatz Dritier auch dann maglich, wenn er
enigelilich erfolgt. . ‘

Es st seibstversténdﬁch nichi auszuschlieRen, dass auf den
Kopierautomaten der Amtragggegner'au.Ch,Kopien"angefer‘tigt \)V@fd@ﬂ, die
nicht von einem der Privﬂegﬁ-erungstatbesténde'gedeckt sind, etwa wei!
mehr. als einzelne Kopien hergestelli werden. Warnhinweise vor solchei
‘<oplen hat dae /\mragsneilenn nichi beantragt.

Der gehmd gemwhte Auskis nftsansmum steht der Antragstellerin nichi
2u. Das | Landgemcnf hat dazu LU[ies’feﬂd ausgefthrt, dass § 97 Abs. 1
UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreift, da noch keine @Chgdeﬂ ausldsenden
Handlungen \/OTg(?ﬂOTﬂﬂ’h@ﬂ worden sind. Auch sin Anspruch aus 5 1074
UrhG scheidet aus, da die ,/r—\ntr'agsteilerin nicht Auskunft Ober Herkunft
nd Vertrieb von Vervielfaltigungsstiicken -begehrt, sondern von bei der
\/ervne]faltlgunq ‘benuizien Ueraten Diese sind aber von & 101a UrhG
nicht erfasst. Aﬂg@blchtb des klaren Wortlauits der Vorschrifi und der
Kenntms des Gesetzgebers von der Notwendigkeit des Einsaizes von
Vervielfaltigungsgerdien bei der Herstellung von Raubkopien besiehi keine
Grundlage fir eine erweiternde analoge Anwendung der Vorschrift.
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Riohter» | : Richter

am Oberlandesgericht
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Aktenzeichen: 29 U 5494/02
7 O 18271/02 LG Muanchen |

Verkiindet am-20.03.2003
Die Urkundsbeamtin:

Retzer
Justizsekretérin

IM NAMEN DES VOLKES

e  urmEL

In dem Rechtsstreit

“ gesetzlich vertreten durch den Geschaftsfithrer |

- Antf‘agstellerin, Bevrufungsgegn‘eri'n"‘und Anschlussberufungsfihrerin -

Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwiélte (et

- gegen

- Ant‘ryagsgegner', Berufu'ngsfﬂhrer und An'schlu>ssbe‘rufungsgegner -

Prozessbevollméchtigte: ~~  Rechtsanwalt

Rechtsanwélte_ :
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hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Miinchen durch den Vorsit-

zenden Richter CRE und die Richter —und T ————
~ Grund der mindlichen Verhandlung vom 20.03.2003

fir Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Antragsgegner werden  das Urteil dés i
| Landgerlchts Minchen | vom O7 11.2002 - 70 18271/02 - und die
-elnstwelhge Verfugung des Landgerlchts Miinchen | vom 14. 10.2002
-70 18271/07 - abgeandert sowelt zum Nachtell der Antragsgegner

; entschleden worden lst

Der Antrag der Antragstellerln vom 11 10 2002 auf Erlass einer
‘elnstwelllgen Verfugung wird insgesamt zuruckgeWIesen

2. ~Die Ansch’lu'ssberufung,'der' Antragstellerin wird zurﬂckgewiesen.‘

3. - Die Antragstellerin trégf die Kosten des Verfahrens.
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Griinde:

Die Antragstellerin nimmt die Antragsgégner wegen des Vertriebs - von
CD-Munzkopierautomaten, die an 6ffentlich zugéanglichen Platzen zur Benutzung
durch das allgemeine Publikum aufgestellt werden sollen, nach 88 97, 85 UrhG

. auf Unterlassung.und Auskunft in Anspruch (88 101a UrhG, 242 BGB).

Die Antra.gstellerini ist einer der groRen deutschen Tontrégérhersteller Sie verfligt
Uber ein umfangrelches MUSIkrepertOIre das stark auf ein Jugendllches Publikum
ausgerlchtet ist. Darunter sind regelma&g auch Hits, die den Weg in die aktuellen
Bestenllsten finden. ‘

- Die Antragsgegnerln zu 1., deren Vorstand der Antragsgegner zu 2. ist, bewarb
‘und bewirbt auf lhrerv Interne_tselte Gerate zum Kopieren von CDs. Diese

sollen von Inhabern von Ladengeschaften wie Fotogeschéfte,klnternet-Cafés
oder Tankstellen erworben und aufgestellt werden. Gegen einen von ihnen
festzusetzenden Preis sollen dann Kunden an diesen Geraten ihre mitgebrachten

- CDs auf ebenfalls mitgebrachte" Rohlinge kopieren k&énnen. Hilfestellung der.

Aufsteller beim Kopiervorgang ist nicht vorgesehen. Die Funktion der Gerate wird

-von der Ant‘ragsgegnerin auf ihrer Website wie folgt beschrieben:

-"Die Funktionsweise ist einfach genial. Nach dem Eihwurf des ‘Geldes fir ein‘e‘b

Kopie (der Betreiber kann der (sic!) Preis indiv_iduell programmieren) fahren zwei
Schachte aus, in den einen kommt die zu kopierende CD, in den anderen der
_C_D-Rohling.Der Kopiervorgang lauft danach a’uto,matisc.h und dauert 3 - 6 Minu-
tén Als Iétztés missen nur noch die CDs aus den Schéchten génommen werden.
Solite ein Kopiervorgang nicht erfolgrelch gewesen seln spuckt das Gerat das

Geld wieder von alleine aus.’
Nachdem die Antragstellerln die Antragsgegner vergeblich abgemahnt hatte,

erwirkte sie unter dem 14.10.2002 eine Beschlussverfliigung des Landgerlchts
Miinchen |, wonach es den Antragsgegnern bei Meidung naher bezeichneter Ord-
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nungsmittel verboten wurde,

Gerdte oder Vorrichtungen, die zur Vervielfaltigung von Tontragern der Antrag-
stellerin oder der Aufnahmen aus solchen Tontrédgern geeignet sind und dazu be-
stimmt sind, Dritten an 6ffentlich zuganglichen Siellen die Vornahme solcher Ver-
\/ielféltiguhgen gegen Entgelt zu ef’méglich_en, inshesondere sog. "CD-Kopierauto-
maten”, die nach Minzeinwurf Musik-CDs kopieren, zu vertreiben und/oder den
Vertrieb zu bev\/erben ohne deutlich und UﬂrﬂlSSVPi"SLaﬂdhCh darauf hinzuweisen,
dass es unzuldssig ist, Dritten diese Vorrichtungen entgeltlich zur Vervielfaliigung
von WOntragem der Antragstellerin zur Verfigung zu stellen, zur Verfligung stel-

len zu lassen oder deren Zur\/erfugungswxellung anzubieten.

Aulerdem wurde den Antragsgegnern geboten,
der Antragstellerin  unverziglich Auskunft dber die Herkunft und den

Vertriebsweg der Gerdie zu erteilen.

Gegen diese Verfigung haben die An‘tragsgegner mit Schrifts'tz‘vém 18.10.2002
Widei‘sprueh erhoben. Das Landgericht Minchen | bestétigte daraufthin mit Uri‘eiﬁ
vom 7.11.2002 die Verfigung im Verbotsausspruch. Das Au.skunftge‘b@t der
\/ornuqung wurde hingegen aufgehoben. Auf dieses Un:esl und dle dar n getroffe-

nen mtsachhchen FQSN&@“UE]QSH wird Bezug genommen

Das Landgericht Minchen F'begrundete das Verbot damit, dass die

Amragsqegner durch den Vertrieb der l\/iijnz%“"‘l')nKopiermaschinen eine adaquate
Ursache fUr Verlmzumgen des \/orvnelfaltlgungarcchcs der Antragstellerin nam
5§ 85 .UrhG setzten.

Der Endnuizer und Aufsieller des Kop:emmoma‘ten sel namlich der Hersme“eu der
Kopien. Weder stelle dieser fiir eigene privaie Zwecke Kopien her noch kénne er
sich auf das Privileg seiner Kunden berufen, da er entgeltlich bei der Herstellung
der Kopien handele, 8 53 Abs. 1 S. 2 UrhG.

Hinsic hilich des Auskumzsarlsprucnﬁs fuhrte das Landgerlcht aus, dass § 97 Abs.

T UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreife, da noch keine Schaden auslo&;enden
Handlungen vorgenommen worder seien. Auch ein Anspruch aus 8 101a UrhG
scheide aQS, da die Aniragsiellerin nicht Auskunft Gber Herkunfi und Vertrieb
von Vervielfaltigungssiticken begehre, sondern von bei der Vervielfaltigung
benutzten Geraten. Diese seien aber von § 101 a UrhG nicht erfasst. |
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Ge”gen diese Entscheidung richten sich die Berufungen der Antrags‘gegner
und der Antragstellerin. Die Antragsgegner erstreben mit ihrer Berufung die.
Aufhebung des . Verbots. Sie tragen im wesentlichen vor, dass die Aufsteller
nicht als Hersteller dér von den Endkunden mit Hilfe der Geréte angefertigten
CD-Kopien anzusehen seien. Insofern komme es auf die Entgeltlichkeit nicht an.
Wenn die Endkunden selbst Kopien von Tontragern anfertigten, k&men diese —
‘soweit sie sich ‘an den Rahmen des § 53 Abs. 1 UrhG hielten — in den GenuB
des dort geregelten Privilegs. Insofern kénnten sich die Antragsgegner auch nicht
“an einer rechtswidrigen VerVIeIfaltlgung beteiligen. Da dies auch fur die Aufsteller R
gelte, sei eine Warnung in der beantragten und vom Landgericht ausgeurtellten
Form mcht veranlasst Ein anderes Ergebms sei auch nicht verfassungsrechtllch
gefordert

HInSICh'tIICh des Auskunfisanspruchs pflichten ~ die Antragsgegner der

Argumentatlon des Landgerichts bei.

Die Antragstellerin will hingegen das Urteil des Landgerichts insoweit -aufrecht
~ erhalten sehen, als ein Vertrieb ohne Warnhinweis untersagt wurde. Darlber
hinaus verfolgt sie ihren Antrag auf Auskunft weiter. Sie ist im wesentlichen wie
in der Erstinstanz der AnSIcht die Antragsgegner seien als '’ "andere” im Slnne von
8 53 Abs 1 S. 2 UrhG anzusehen so dass wegen der unstreitig vorhegenden
Entgelt»ltchkelt der Benutzung der Koplerautomaten das Privileg fur Privatkopien
nic'ht eingreife. Eine ‘andere Lésung stoRe wegen eines Verstoles gegen
~ den Schutz des Elgentums nach Art. 14 GG auch auf’ verfassungsreohtllohe .
Bedenken _

Der Auskunftsanspruch nach § 101a UrhG sei gegeben, weil nach dessen
Sinn und Zweck auch Gerate zur Herstellung rechtswidriger Koplen erfasst sein

‘ muBten
| Erganzend erd auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsatze nebst

~den vorgelegten Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins vom 20.3. 2003 ’

Bezug genommen.
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Die zulassige Berufung der ‘Antragsgeg_n‘.er ist begfundet. Die z‘uléssige-
kAnsCthssberufung der Antragstellerin ist hingegen nicht begrtindet.

Der Antragstellerin stehen die geltend gemachten Anspriiche nach §§ 97, 85
UrhG auf Unterlassung und nach §§ 101a UrhG, 242 BGB auf Auskunft nicht
zu, weil der _Aufsteller der Kopierautomaten die Kopien nicht fiir die Benutzer des
Kopierers herstellt (§ 53 Abs. 1 Satz 2 Urh@), also keine addquate Ursache fiir
eine Verletzung des Verviel,féltig‘ungsvrechts der Antragstellerin setzt. | |

1. Das Geschéftsmodell der Antragsgegner ist durch einen zweistufigeh
Vertrieb  gekennzeichnet. = Die | Kopierautomaten“?‘ sollen an andere
Unternehmen wie Cafés, Tankstellen, Fotoge'sch!éfte etc. veraduRert
werden. Diese wiederum stellen die Automaten auf, bestimmen die
‘Benutzungspreise und erméglichéh' es Endkunden, gegen Einwurf des
Entgelts ihre. mltgebrachten CDs auf ebenfalls mitgebrachte Rohllnge zu
kopieren. Unstreltlg nehmen in diesem Modell die Antragsgegner keine -
direkten Verwelfaltlgungshandlungen vor, greifen also nicht- direkt in die
Rechte der Antragstellerln nach § 85 UrhG ein.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts sind. die Antragsgegner nlcht
Stérer in dem Sinne, dass sie durch ihre Werbung, ihre Informationen
“Uber Geschéftsaussichten und die VerdufRerung der Kopierautomaten an
die Aufsteller und Betreiber deren Verstof3e oder die der Endkunden erst
, ermogllchen und deshalb_die qeltend gemachte Warnpflicht hatten. Nach‘

dem vom Landgericht anerkannten Antrag der Antragstellerln soll den
Antragsgegnern untersagt werden, die Koplerautomaten Zu vertrelben
"ohne deutlich und unmlssverstandllch darauf hinzuweisen, dass es
unzuIaSSIg ist, Dritten-diese Vorrlchtungen entgeltllch zur VerVIeIfaItlgung
von Tontragern der Antragstellerin zur Verflgung zu stellen, zur Verfigung
stellen zu lassen oder deren Zurverfligungstellung anzubieten™. Dle
y geforderte Warnung ist danach an die Abnehmer der ‘Antragsgegner zu,
richten. Diese sollen auf mogliche RechtsverstofRe ihrerseits hingewiesen
werden. Da weder vorgetragen noch zu erwarten ist, dass die Aufsteller
mit Hilfe der Automaten selbst Kopien von CDs in rechtswidriger'Weise
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far sich herstellen werden, konnte ein Rechtsverstofd ihrerseits nur in
einer Beteiligung an den Kopiertatigkeiten ihrer Kunden gesehen werden.
Das setzt wiederum voraus, dass die Kunden der Aufsteller bei der

| Ben'utZUng der Automaten nicht in den GenuB eines der Privilegien nach
~ §53 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG kommen kénnen. |

; Nach § B3 Abs.. 1. S. R UrhG'_'i's',t' es zuIésSig,, einzelne -

Vervielféltigungsstiicke zum privaten Geb‘rauch herzustellen. = Diese

- Vorschrift wurde zwar zu einer Zeit"erlasvsen als di‘e'Méinchkeiten,

digitaler Kopien noch nicht vorhersehbar waren, doch ist es allgemelne
Melnung,'dass sie. auch ‘auf solche Kopien anzuwenden ist (s. nur

g \Schncker/Loewenhelm Urheberrec:ht 2. Aufl., § 53, Rdnr. 8).

Da der Gesetzgeber Personen nicht benachtelllgen wollte, welche keine -
eigenen Kopiergerate /habe.n, darf der zur Verwelf}altlgung ‘Befugte die
Kopien auch du‘rch‘einen anderen herstellen lassen (S. 2 1. HS). Allerdings

'gllt dies u.a. bel Tontragern nur dann, wenn es unentgeltlich geschleht
(8.2, 2. HS) , c
~ Fur den. vorllegenden Fall bedeutet dies, dass die Endnutzer  der

- - Kopierautomaten dann prIVIleglert sind, wenn sie selbst als Hersteller der

Kopien angesehen werden kénnen. Wurde man - wie das Landgericht —
den Aufsteller und Betreiber des Automaten als Hersteller ansehen entflele '
die PrIVIIeglerung, well dle Benutzung der Automaten nicht unentgeltllch
ist." R '

Das Landgericht hat allerdlngs zZu Unrecht angenommen, dass derx‘

‘ Aufsteller des Automaten der Hersteller der darauf gefertigten Koplen sei.

Eine naturllche Betrachtung des Begnffs "Hersteller" flhrt dazu, dass dies

‘ derJenlge ist, der die Handllungen vornimmt, die zum Herstellungsergebnls

fihren. Im konkreten Fall heif3t das: Hersteller von Tontréigeyrko}pien{list
derjenige, der die Handlungen vornimmt, die den Vorgang auslésen,

an ;dessen‘End'e die Kopien stehen. Dies sind hier die Endkunden,

welche ohnvé' Mithilfe, Aufsicht oder sonstigen Beitrag der ‘Aufste'ller
durch Einlegen des von ihnen ausgewéhlten Or'iginals und des Rohlings,
Einwerfen des verlangten Geldbetrages und Driicken des Startknopfes.‘

den technlschen Vorgang des Kopierens im Automaten auslosen Dieser

lauft dann ohne Eingriffe von auflen ab. Der Vorgang endet — bei Erfolg
— mit der Entnahme von Original und fertiger Kopie durch den Kunden.
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Es sind im wesentlichen dieselben Handlungén (bis auf den .Ein\’/vu_rf des
Geldes), die der Kunde ihrer Art nach am heimischen Computer vornehmen
wurde, wirde er dort eine CD mit seinem Brenner kopieren. Im letzteren
Fall wuirde er unzwelfelhaft als der Hersteller der Kopie angesehen
Gleiches wirde auch dann gelten, wenn der Kunde sich einen Brenner {sei
es unentgeltlich oder entgeltlich) ausgellehen hatte, um diesen mit dem
‘elgenen Computer. zur VerVIeIfaItlgung zu benutzen. ;

- Die Tatsache, dass im vorllegenden Fall der Koplervorgang nicht in
h&uslicher Umgebung in der Privatsphare des Kunden ablduft, sondern
an einém offentlich zuganglichen Ort, dem Geschéftslokal des-Aufstellers,
rechtfertigt kein anderes Vers_téndnis‘ des Begriffs des Hervstellers; Es"
“kommt far die Privilegierung gerade nicht auf den Ort der Vervielféltigung |
an, sondern auf den Zweck. Nur letzterer muR privater Natur sein. N

- Anders als dasLéndgericht annimmt, macht die Tatsach_e, dass bei einem
Fehlschlagen des Kopi‘ervorgangs der Automat den eingeworfenen Betrag
wieder herausgibt, den, Aufsteller nicht zum H}’ers't_eller'im.Sinne eines
Werklieferungsvertrages nach 8§ 651 S. 1; BGB. Auch dje Tatsache, dass
der Kopiervorgang ohne den vom Aufsteller bereit gestellten Automaten
nicht durchgefuhrt werden  konnte, macht den Aufsteller nicht zum
Hersteller im Sinne des § 53 Abs 1 Satz 2 UrhG. Es ist unbestritten, dass
der Beitrag des Aufstellers in kemer Weise uber das blo[?:e Berel‘gstellen
hinausgeht. Am einzelnen Kopiervorgang ist er nicht ., beteiligt. Der
Kopiefv’organg lduft unabhéngig von iHm allein nach den Vorgaben und
Handlungen des Kunden und dem Automatismus der Maschine ab. Zwar
hat er - wie das Landgericht ausfihrt — die Sachherrschaft Gber die
Maschine, die in seinen Réaumen steht; allerdlngs teilt er sie sich zeitweise
mit dem" Kunden ‘und er hat keinesfalls die Herrschaft Uber den elnzelnen
Koplervorgang Er stellt nur das Gerét berelt mit dem der Kunde dann die
- Kopie herstellt. In der &hnlichen Situation der Fotokopierautomaten etwa

in Kaufhéuse\rn oder Fotogesché&ften wirde man auch nicht den Aufsteller

" als Hersteller der Kopien ansehen, die der Kunde nach dem.Miinzeinwurf
vornimmt. o | |
Einem solchen Verstandnis der Herstellerbegriffs steht auch die Rechtspre-
chung des BGH nicht entgegen. Zum Herstellerbegriff bei digitalen Kopien
von Tontrédgern hat der BGH noch ni_ch\t Stellung genommen. Allerdings
hat er festgestellt, dass) die Hers’te]]ung durch einen Dritten nicht Uber dén_ _
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rein technischen Aspekt hinausgehen darf, s)oll das Privileg noch,.gewahrt
bleiben (BGHZ 134, 250 - CB—]nfobank I und GRUR 1997, 464 —
CB-Infobank l1). Zwar geht es dort um die Berechtigung. einer Herstellung
durch Dritte und. die von diesen z‘usétzlich vorgenommenen Handlungeh,
nicht darum, wann (berhaupt eine HersteIIL_mg vorliegt. Der Begrij‘ndung :
kann jedéch- entnommen werden, dass die Herstellung auf den technischen
Aspekt reduziert wird. Der technische Vorgang wird bei den CD-K_op‘ierau—‘
tomaten vom KUnde’n ausgelost. Hinz_u'kbmmf, dass die Entscheidung Uber
das Was und'WannV des Kopierens vom Kunden allein getroffen wird {vgl..
~ auch'BGH, GRUR 1999, 707/709 - Kopienversanddienst).

| 3. Dieser Herstellerbegriff stoRt auch nicht auf verfassungsrec'htliche
Bedenken. Es ist richtig, dass das Urheberrecht. und die Rechte der
Tontragerhersteller als Eigentum auch verfassungsrechtllch geschutzt sind.
'vAIIerdlngs liegt in der PrIVIIeglerung der Kunden bei Privatkopien kein
'Elngrlff in den geschutzten Berelch Der Gesetzgeber wollte mit der
’ Elnfuhrung des Privilegs flr Prlvatkoplen die problematlsche Durchsetzung
“von Ansprliichen wegen Urheberrechtsverletzungen |n der Privatsphére
unndtig machen; dafur{wurde.den Rechtsmhabern Uber die Gerateabgabe
ein. Ausgleibh als Efgebnis ‘einer vérfassUngskonformén Abwagung der
gegenlauflgen Interessen gewahrt Nach § 54 Abs. 1 UrhG hat der Urheber
g gegen den Hersteller von Geraten und Bild- und Tontragern, die erkennbar
zur Vornahme von Vervnelfaltlgungen vorgesehen sind, einen Anspruch auf
angemessene Vergutung Ein solcher Anspruch ist auch im vorllegenden
Fall gegeben und stellt einen Ausgl_elch fir die gewisse Entwertung des '
Urheberrechts durch das Priviieg der Priva'tkopien dar.
Das Landgerlcht Miinchen 1 ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass ein
solcher Anspruch im Hlnbllck auf die Koplerautomaten nicht besteht. Den
Grund dafir sieht -es darin, dass die Koplergerate von den Aufstellern
nicht an dle koplerenden Kunden veraufsert sondern nur zeitweise zur
| Benutzung tiberlassen werden. Damlt verkennt das Landgericht aber den
Wortlaut von § 54 Abs 1. UrhG Dort erd nur verlangt dass eine durch
die VerduRerung der Gerdte geschaffene Méglichkeit der Vervielféltigung.
besteht; Nicht verlangt wird die VerduRRerung an die Endkunden. \(ielmehr'
- wird auch durch die VeraduRerung der Gerate durch die Antrégsgegner
an dje' Aufstellér die Mdoglichkeit zur Vervielféltigung geschaffen, so dass
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diese Vorausseizung des Vergltungsanspruchs besteht. Damii aber wird
der vom Gesetzgeber intendierte Interessenausgleich auch im vorliegenden
Fall wirksam. ‘

Zwar hat der historische Gesetzgeber die Entwicklung der digitalen
Technologie nicht vorh@k_sehen konnen, Andererseits kénnen vom
Gesetzgeber geschaifene Beschrénkungen der ausschliefslichen Rechie
der Urheber nicht nur fiir die Vervielfaliigungstechnologien gelien, die
zum Zeitpunki threr Schaffung bekannt waren. Enischeidend ist, dass

auch bei neuen Technologien der Interessenausgleich gewahri bleibt, die

Rechtsinhaber also eine angemessene Funuwhddlgung erhalteﬂ {(kbnnen). .

Z)les ist hier, wie oben qemuﬁ gegeben.

Da somit der Endkunde, der den Kopierautomaten bedient, als Hersteller
anzusehen ist und nicht der Aufsteller, steht ihm das F’r‘ﬁ\/ﬂeg der”
Privafkopien zu, sowelt er die sonstigen Voraussetzungen beachiei. Im
megen sei darauf hingewiesen, dass zugunsien des Aufsiellers auch die
Privilegien nach & 53 Abs. 2 UrhG in Betracht kommen kénnen (insb.
Nr. 2 und 4 b). Hier ist der Einsatz Dritier auch dann maglich, wenn er
enigelilich erfolgt. . ‘

Es st seibstversténdﬁch nichi auszuschlieRen, dass auf den
Kopierautomaten der Amtragggegner'au.Ch,Kopien"angefer‘tigt \)V@fd@ﬂ, die
nicht von einem der Privﬂegﬁ-erungstatbesténde'gedeckt sind, etwa wei!
mehr. als einzelne Kopien hergestelli werden. Warnhinweise vor solchei
‘<oplen hat dae /\mragsneilenn nichi beantragt.

Der gehmd gemwhte Auskis nftsansmum steht der Antragstellerin nichi
2u. Das | Landgemcnf hat dazu LU[ies’feﬂd ausgefthrt, dass § 97 Abs. 1
UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreift, da noch keine @Chgdeﬂ ausldsenden
Handlungen \/OTg(?ﬂOTﬂﬂ’h@ﬂ worden sind. Auch sin Anspruch aus 5 1074
UrhG scheidet aus, da die ,/r—\ntr'agsteilerin nicht Auskunft Ober Herkunft
nd Vertrieb von Vervielfaltigungsstiicken -begehrt, sondern von bei der
\/ervne]faltlgunq ‘benuizien Ueraten Diese sind aber von & 101a UrhG
nicht erfasst. Aﬂg@blchtb des klaren Wortlauits der Vorschrifi und der
Kenntms des Gesetzgebers von der Notwendigkeit des Einsaizes von
Vervielfaltigungsgerdien bei der Herstellung von Raubkopien besiehi keine
Grundlage fir eine erweiternde analoge Anwendung der Vorschrift.
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Riohter» | : Richter

am Oberlandesgericht

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Aktenzeichen: 29 U 5494/02
7 O 18271/02 LG Muanchen |

Verkiindet am-20.03.2003
Die Urkundsbeamtin:

Retzer
Justizsekretérin

IM NAMEN DES VOLKES

e  urmEL

In dem Rechtsstreit

“ gesetzlich vertreten durch den Geschaftsfithrer |

- Antf‘agstellerin, Bevrufungsgegn‘eri'n"‘und Anschlussberufungsfihrerin -

Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwiélte (et

- gegen

- Ant‘ryagsgegner', Berufu'ngsfﬂhrer und An'schlu>ssbe‘rufungsgegner -

Prozessbevollméchtigte: ~~  Rechtsanwalt

Rechtsanwélte_ :
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hat der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Miinchen durch den Vorsit-

zenden Richter CRE und die Richter —und T ————
~ Grund der mindlichen Verhandlung vom 20.03.2003

fir Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Antragsgegner werden  das Urteil dés i
| Landgerlchts Minchen | vom O7 11.2002 - 70 18271/02 - und die
-elnstwelhge Verfugung des Landgerlchts Miinchen | vom 14. 10.2002
-70 18271/07 - abgeandert sowelt zum Nachtell der Antragsgegner

; entschleden worden lst

Der Antrag der Antragstellerln vom 11 10 2002 auf Erlass einer
‘elnstwelllgen Verfugung wird insgesamt zuruckgeWIesen

2. ~Die Ansch’lu'ssberufung,'der' Antragstellerin wird zurﬂckgewiesen.‘

3. - Die Antragstellerin trégf die Kosten des Verfahrens.
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Griinde:

Die Antragstellerin nimmt die Antragsgégner wegen des Vertriebs - von
CD-Munzkopierautomaten, die an 6ffentlich zugéanglichen Platzen zur Benutzung
durch das allgemeine Publikum aufgestellt werden sollen, nach 88 97, 85 UrhG

. auf Unterlassung.und Auskunft in Anspruch (88 101a UrhG, 242 BGB).

Die Antra.gstellerini ist einer der groRen deutschen Tontrégérhersteller Sie verfligt
Uber ein umfangrelches MUSIkrepertOIre das stark auf ein Jugendllches Publikum
ausgerlchtet ist. Darunter sind regelma&g auch Hits, die den Weg in die aktuellen
Bestenllsten finden. ‘

- Die Antragsgegnerln zu 1., deren Vorstand der Antragsgegner zu 2. ist, bewarb
‘und bewirbt auf lhrerv Interne_tselte Gerate zum Kopieren von CDs. Diese

sollen von Inhabern von Ladengeschaften wie Fotogeschéfte,klnternet-Cafés
oder Tankstellen erworben und aufgestellt werden. Gegen einen von ihnen
festzusetzenden Preis sollen dann Kunden an diesen Geraten ihre mitgebrachten

- CDs auf ebenfalls mitgebrachte" Rohlinge kopieren k&énnen. Hilfestellung der.

Aufsteller beim Kopiervorgang ist nicht vorgesehen. Die Funktion der Gerate wird

-von der Ant‘ragsgegnerin auf ihrer Website wie folgt beschrieben:

-"Die Funktionsweise ist einfach genial. Nach dem Eihwurf des ‘Geldes fir ein‘e‘b

Kopie (der Betreiber kann der (sic!) Preis indiv_iduell programmieren) fahren zwei
Schachte aus, in den einen kommt die zu kopierende CD, in den anderen der
_C_D-Rohling.Der Kopiervorgang lauft danach a’uto,matisc.h und dauert 3 - 6 Minu-
tén Als Iétztés missen nur noch die CDs aus den Schéchten génommen werden.
Solite ein Kopiervorgang nicht erfolgrelch gewesen seln spuckt das Gerat das

Geld wieder von alleine aus.’
Nachdem die Antragstellerln die Antragsgegner vergeblich abgemahnt hatte,

erwirkte sie unter dem 14.10.2002 eine Beschlussverfliigung des Landgerlchts
Miinchen |, wonach es den Antragsgegnern bei Meidung naher bezeichneter Ord-
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nungsmittel verboten wurde,

Gerdte oder Vorrichtungen, die zur Vervielfaltigung von Tontragern der Antrag-
stellerin oder der Aufnahmen aus solchen Tontrédgern geeignet sind und dazu be-
stimmt sind, Dritten an 6ffentlich zuganglichen Siellen die Vornahme solcher Ver-
\/ielféltiguhgen gegen Entgelt zu ef’méglich_en, inshesondere sog. "CD-Kopierauto-
maten”, die nach Minzeinwurf Musik-CDs kopieren, zu vertreiben und/oder den
Vertrieb zu bev\/erben ohne deutlich und UﬂrﬂlSSVPi"SLaﬂdhCh darauf hinzuweisen,
dass es unzuldssig ist, Dritten diese Vorrichtungen entgeltlich zur Vervielfaliigung
von WOntragem der Antragstellerin zur Verfigung zu stellen, zur Verfligung stel-

len zu lassen oder deren Zur\/erfugungswxellung anzubieten.

Aulerdem wurde den Antragsgegnern geboten,
der Antragstellerin  unverziglich Auskunft dber die Herkunft und den

Vertriebsweg der Gerdie zu erteilen.

Gegen diese Verfigung haben die An‘tragsgegner mit Schrifts'tz‘vém 18.10.2002
Widei‘sprueh erhoben. Das Landgericht Minchen | bestétigte daraufthin mit Uri‘eiﬁ
vom 7.11.2002 die Verfigung im Verbotsausspruch. Das Au.skunftge‘b@t der
\/ornuqung wurde hingegen aufgehoben. Auf dieses Un:esl und dle dar n getroffe-

nen mtsachhchen FQSN&@“UE]QSH wird Bezug genommen

Das Landgericht Minchen F'begrundete das Verbot damit, dass die

Amragsqegner durch den Vertrieb der l\/iijnz%“"‘l')nKopiermaschinen eine adaquate
Ursache fUr Verlmzumgen des \/orvnelfaltlgungarcchcs der Antragstellerin nam
5§ 85 .UrhG setzten.

Der Endnuizer und Aufsieller des Kop:emmoma‘ten sel namlich der Hersme“eu der
Kopien. Weder stelle dieser fiir eigene privaie Zwecke Kopien her noch kénne er
sich auf das Privileg seiner Kunden berufen, da er entgeltlich bei der Herstellung
der Kopien handele, 8 53 Abs. 1 S. 2 UrhG.

Hinsic hilich des Auskumzsarlsprucnﬁs fuhrte das Landgerlcht aus, dass § 97 Abs.

T UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreife, da noch keine Schaden auslo&;enden
Handlungen vorgenommen worder seien. Auch ein Anspruch aus 8 101a UrhG
scheide aQS, da die Aniragsiellerin nicht Auskunft Gber Herkunfi und Vertrieb
von Vervielfaltigungssiticken begehre, sondern von bei der Vervielfaltigung
benutzten Geraten. Diese seien aber von § 101 a UrhG nicht erfasst. |

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsin‘f’ormeitik und Informatibr_)srecht - http://www jurpc.de

-5 -

Ge”gen diese Entscheidung richten sich die Berufungen der Antrags‘gegner
und der Antragstellerin. Die Antragsgegner erstreben mit ihrer Berufung die.
Aufhebung des . Verbots. Sie tragen im wesentlichen vor, dass die Aufsteller
nicht als Hersteller dér von den Endkunden mit Hilfe der Geréte angefertigten
CD-Kopien anzusehen seien. Insofern komme es auf die Entgeltlichkeit nicht an.
Wenn die Endkunden selbst Kopien von Tontragern anfertigten, k&men diese —
‘soweit sie sich ‘an den Rahmen des § 53 Abs. 1 UrhG hielten — in den GenuB
des dort geregelten Privilegs. Insofern kénnten sich die Antragsgegner auch nicht
“an einer rechtswidrigen VerVIeIfaltlgung beteiligen. Da dies auch fur die Aufsteller R
gelte, sei eine Warnung in der beantragten und vom Landgericht ausgeurtellten
Form mcht veranlasst Ein anderes Ergebms sei auch nicht verfassungsrechtllch
gefordert

HInSICh'tIICh des Auskunfisanspruchs pflichten ~ die Antragsgegner der

Argumentatlon des Landgerichts bei.

Die Antragstellerin will hingegen das Urteil des Landgerichts insoweit -aufrecht
~ erhalten sehen, als ein Vertrieb ohne Warnhinweis untersagt wurde. Darlber
hinaus verfolgt sie ihren Antrag auf Auskunft weiter. Sie ist im wesentlichen wie
in der Erstinstanz der AnSIcht die Antragsgegner seien als '’ "andere” im Slnne von
8 53 Abs 1 S. 2 UrhG anzusehen so dass wegen der unstreitig vorhegenden
Entgelt»ltchkelt der Benutzung der Koplerautomaten das Privileg fur Privatkopien
nic'ht eingreife. Eine ‘andere Lésung stoRe wegen eines Verstoles gegen
~ den Schutz des Elgentums nach Art. 14 GG auch auf’ verfassungsreohtllohe .
Bedenken _

Der Auskunftsanspruch nach § 101a UrhG sei gegeben, weil nach dessen
Sinn und Zweck auch Gerate zur Herstellung rechtswidriger Koplen erfasst sein

‘ muBten
| Erganzend erd auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsatze nebst

~den vorgelegten Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins vom 20.3. 2003 ’

Bezug genommen.
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Die zulassige Berufung der ‘Antragsgeg_n‘.er ist begfundet. Die z‘uléssige-
kAnsCthssberufung der Antragstellerin ist hingegen nicht begrtindet.

Der Antragstellerin stehen die geltend gemachten Anspriiche nach §§ 97, 85
UrhG auf Unterlassung und nach §§ 101a UrhG, 242 BGB auf Auskunft nicht
zu, weil der _Aufsteller der Kopierautomaten die Kopien nicht fiir die Benutzer des
Kopierers herstellt (§ 53 Abs. 1 Satz 2 Urh@), also keine addquate Ursache fiir
eine Verletzung des Verviel,féltig‘ungsvrechts der Antragstellerin setzt. | |

1. Das Geschéftsmodell der Antragsgegner ist durch einen zweistufigeh
Vertrieb  gekennzeichnet. = Die | Kopierautomaten“?‘ sollen an andere
Unternehmen wie Cafés, Tankstellen, Fotoge'sch!éfte etc. veraduRert
werden. Diese wiederum stellen die Automaten auf, bestimmen die
‘Benutzungspreise und erméglichéh' es Endkunden, gegen Einwurf des
Entgelts ihre. mltgebrachten CDs auf ebenfalls mitgebrachte Rohllnge zu
kopieren. Unstreltlg nehmen in diesem Modell die Antragsgegner keine -
direkten Verwelfaltlgungshandlungen vor, greifen also nicht- direkt in die
Rechte der Antragstellerln nach § 85 UrhG ein.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts sind. die Antragsgegner nlcht
Stérer in dem Sinne, dass sie durch ihre Werbung, ihre Informationen
“Uber Geschéftsaussichten und die VerdufRerung der Kopierautomaten an
die Aufsteller und Betreiber deren Verstof3e oder die der Endkunden erst
, ermogllchen und deshalb_die qeltend gemachte Warnpflicht hatten. Nach‘

dem vom Landgericht anerkannten Antrag der Antragstellerln soll den
Antragsgegnern untersagt werden, die Koplerautomaten Zu vertrelben
"ohne deutlich und unmlssverstandllch darauf hinzuweisen, dass es
unzuIaSSIg ist, Dritten-diese Vorrlchtungen entgeltllch zur VerVIeIfaItlgung
von Tontragern der Antragstellerin zur Verflgung zu stellen, zur Verfigung
stellen zu lassen oder deren Zurverfligungstellung anzubieten™. Dle
y geforderte Warnung ist danach an die Abnehmer der ‘Antragsgegner zu,
richten. Diese sollen auf mogliche RechtsverstofRe ihrerseits hingewiesen
werden. Da weder vorgetragen noch zu erwarten ist, dass die Aufsteller
mit Hilfe der Automaten selbst Kopien von CDs in rechtswidriger'Weise
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far sich herstellen werden, konnte ein Rechtsverstofd ihrerseits nur in
einer Beteiligung an den Kopiertatigkeiten ihrer Kunden gesehen werden.
Das setzt wiederum voraus, dass die Kunden der Aufsteller bei der

| Ben'utZUng der Automaten nicht in den GenuB eines der Privilegien nach
~ §53 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG kommen kénnen. |

; Nach § B3 Abs.. 1. S. R UrhG'_'i's',t' es zuIésSig,, einzelne -

Vervielféltigungsstiicke zum privaten Geb‘rauch herzustellen. = Diese

- Vorschrift wurde zwar zu einer Zeit"erlasvsen als di‘e'Méinchkeiten,

digitaler Kopien noch nicht vorhersehbar waren, doch ist es allgemelne
Melnung,'dass sie. auch ‘auf solche Kopien anzuwenden ist (s. nur

g \Schncker/Loewenhelm Urheberrec:ht 2. Aufl., § 53, Rdnr. 8).

Da der Gesetzgeber Personen nicht benachtelllgen wollte, welche keine -
eigenen Kopiergerate /habe.n, darf der zur Verwelf}altlgung ‘Befugte die
Kopien auch du‘rch‘einen anderen herstellen lassen (S. 2 1. HS). Allerdings

'gllt dies u.a. bel Tontragern nur dann, wenn es unentgeltlich geschleht
(8.2, 2. HS) , c
~ Fur den. vorllegenden Fall bedeutet dies, dass die Endnutzer  der

- - Kopierautomaten dann prIVIleglert sind, wenn sie selbst als Hersteller der

Kopien angesehen werden kénnen. Wurde man - wie das Landgericht —
den Aufsteller und Betreiber des Automaten als Hersteller ansehen entflele '
die PrIVIIeglerung, well dle Benutzung der Automaten nicht unentgeltllch
ist." R '

Das Landgericht hat allerdlngs zZu Unrecht angenommen, dass derx‘

‘ Aufsteller des Automaten der Hersteller der darauf gefertigten Koplen sei.

Eine naturllche Betrachtung des Begnffs "Hersteller" flhrt dazu, dass dies

‘ derJenlge ist, der die Handllungen vornimmt, die zum Herstellungsergebnls

fihren. Im konkreten Fall heif3t das: Hersteller von Tontréigeyrko}pien{list
derjenige, der die Handlungen vornimmt, die den Vorgang auslésen,

an ;dessen‘End'e die Kopien stehen. Dies sind hier die Endkunden,

welche ohnvé' Mithilfe, Aufsicht oder sonstigen Beitrag der ‘Aufste'ller
durch Einlegen des von ihnen ausgewéhlten Or'iginals und des Rohlings,
Einwerfen des verlangten Geldbetrages und Driicken des Startknopfes.‘

den technlschen Vorgang des Kopierens im Automaten auslosen Dieser

lauft dann ohne Eingriffe von auflen ab. Der Vorgang endet — bei Erfolg
— mit der Entnahme von Original und fertiger Kopie durch den Kunden.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-8 -

Es sind im wesentlichen dieselben Handlungén (bis auf den .Ein\’/vu_rf des
Geldes), die der Kunde ihrer Art nach am heimischen Computer vornehmen
wurde, wirde er dort eine CD mit seinem Brenner kopieren. Im letzteren
Fall wuirde er unzwelfelhaft als der Hersteller der Kopie angesehen
Gleiches wirde auch dann gelten, wenn der Kunde sich einen Brenner {sei
es unentgeltlich oder entgeltlich) ausgellehen hatte, um diesen mit dem
‘elgenen Computer. zur VerVIeIfaItlgung zu benutzen. ;

- Die Tatsache, dass im vorllegenden Fall der Koplervorgang nicht in
h&uslicher Umgebung in der Privatsphare des Kunden ablduft, sondern
an einém offentlich zuganglichen Ort, dem Geschéftslokal des-Aufstellers,
rechtfertigt kein anderes Vers_téndnis‘ des Begriffs des Hervstellers; Es"
“kommt far die Privilegierung gerade nicht auf den Ort der Vervielféltigung |
an, sondern auf den Zweck. Nur letzterer muR privater Natur sein. N

- Anders als dasLéndgericht annimmt, macht die Tatsach_e, dass bei einem
Fehlschlagen des Kopi‘ervorgangs der Automat den eingeworfenen Betrag
wieder herausgibt, den, Aufsteller nicht zum H}’ers't_eller'im.Sinne eines
Werklieferungsvertrages nach 8§ 651 S. 1; BGB. Auch dje Tatsache, dass
der Kopiervorgang ohne den vom Aufsteller bereit gestellten Automaten
nicht durchgefuhrt werden  konnte, macht den Aufsteller nicht zum
Hersteller im Sinne des § 53 Abs 1 Satz 2 UrhG. Es ist unbestritten, dass
der Beitrag des Aufstellers in kemer Weise uber das blo[?:e Berel‘gstellen
hinausgeht. Am einzelnen Kopiervorgang ist er nicht ., beteiligt. Der
Kopiefv’organg lduft unabhéngig von iHm allein nach den Vorgaben und
Handlungen des Kunden und dem Automatismus der Maschine ab. Zwar
hat er - wie das Landgericht ausfihrt — die Sachherrschaft Gber die
Maschine, die in seinen Réaumen steht; allerdlngs teilt er sie sich zeitweise
mit dem" Kunden ‘und er hat keinesfalls die Herrschaft Uber den elnzelnen
Koplervorgang Er stellt nur das Gerét berelt mit dem der Kunde dann die
- Kopie herstellt. In der &hnlichen Situation der Fotokopierautomaten etwa

in Kaufhéuse\rn oder Fotogesché&ften wirde man auch nicht den Aufsteller

" als Hersteller der Kopien ansehen, die der Kunde nach dem.Miinzeinwurf
vornimmt. o | |
Einem solchen Verstandnis der Herstellerbegriffs steht auch die Rechtspre-
chung des BGH nicht entgegen. Zum Herstellerbegriff bei digitalen Kopien
von Tontrédgern hat der BGH noch ni_ch\t Stellung genommen. Allerdings
hat er festgestellt, dass) die Hers’te]]ung durch einen Dritten nicht Uber dén_ _
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rein technischen Aspekt hinausgehen darf, s)oll das Privileg noch,.gewahrt
bleiben (BGHZ 134, 250 - CB—]nfobank I und GRUR 1997, 464 —
CB-Infobank l1). Zwar geht es dort um die Berechtigung. einer Herstellung
durch Dritte und. die von diesen z‘usétzlich vorgenommenen Handlungeh,
nicht darum, wann (berhaupt eine HersteIIL_mg vorliegt. Der Begrij‘ndung :
kann jedéch- entnommen werden, dass die Herstellung auf den technischen
Aspekt reduziert wird. Der technische Vorgang wird bei den CD-K_op‘ierau—‘
tomaten vom KUnde’n ausgelost. Hinz_u'kbmmf, dass die Entscheidung Uber
das Was und'WannV des Kopierens vom Kunden allein getroffen wird {vgl..
~ auch'BGH, GRUR 1999, 707/709 - Kopienversanddienst).

| 3. Dieser Herstellerbegriff stoRt auch nicht auf verfassungsrec'htliche
Bedenken. Es ist richtig, dass das Urheberrecht. und die Rechte der
Tontragerhersteller als Eigentum auch verfassungsrechtllch geschutzt sind.
'vAIIerdlngs liegt in der PrIVIIeglerung der Kunden bei Privatkopien kein
'Elngrlff in den geschutzten Berelch Der Gesetzgeber wollte mit der
’ Elnfuhrung des Privilegs flr Prlvatkoplen die problematlsche Durchsetzung
“von Ansprliichen wegen Urheberrechtsverletzungen |n der Privatsphére
unndtig machen; dafur{wurde.den Rechtsmhabern Uber die Gerateabgabe
ein. Ausgleibh als Efgebnis ‘einer vérfassUngskonformén Abwagung der
gegenlauflgen Interessen gewahrt Nach § 54 Abs. 1 UrhG hat der Urheber
g gegen den Hersteller von Geraten und Bild- und Tontragern, die erkennbar
zur Vornahme von Vervnelfaltlgungen vorgesehen sind, einen Anspruch auf
angemessene Vergutung Ein solcher Anspruch ist auch im vorllegenden
Fall gegeben und stellt einen Ausgl_elch fir die gewisse Entwertung des '
Urheberrechts durch das Priviieg der Priva'tkopien dar.
Das Landgerlcht Miinchen 1 ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass ein
solcher Anspruch im Hlnbllck auf die Koplerautomaten nicht besteht. Den
Grund dafir sieht -es darin, dass die Koplergerate von den Aufstellern
nicht an dle koplerenden Kunden veraufsert sondern nur zeitweise zur
| Benutzung tiberlassen werden. Damlt verkennt das Landgericht aber den
Wortlaut von § 54 Abs 1. UrhG Dort erd nur verlangt dass eine durch
die VerduRerung der Gerdte geschaffene Méglichkeit der Vervielféltigung.
besteht; Nicht verlangt wird die VerduRRerung an die Endkunden. \(ielmehr'
- wird auch durch die VeraduRerung der Gerate durch die Antrégsgegner
an dje' Aufstellér die Mdoglichkeit zur Vervielféltigung geschaffen, so dass
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diese Vorausseizung des Vergltungsanspruchs besteht. Damii aber wird
der vom Gesetzgeber intendierte Interessenausgleich auch im vorliegenden
Fall wirksam. ‘

Zwar hat der historische Gesetzgeber die Entwicklung der digitalen
Technologie nicht vorh@k_sehen konnen, Andererseits kénnen vom
Gesetzgeber geschaifene Beschrénkungen der ausschliefslichen Rechie
der Urheber nicht nur fiir die Vervielfaliigungstechnologien gelien, die
zum Zeitpunki threr Schaffung bekannt waren. Enischeidend ist, dass

auch bei neuen Technologien der Interessenausgleich gewahri bleibt, die

Rechtsinhaber also eine angemessene Funuwhddlgung erhalteﬂ {(kbnnen). .

Z)les ist hier, wie oben qemuﬁ gegeben.

Da somit der Endkunde, der den Kopierautomaten bedient, als Hersteller
anzusehen ist und nicht der Aufsteller, steht ihm das F’r‘ﬁ\/ﬂeg der”
Privafkopien zu, sowelt er die sonstigen Voraussetzungen beachiei. Im
megen sei darauf hingewiesen, dass zugunsien des Aufsiellers auch die
Privilegien nach & 53 Abs. 2 UrhG in Betracht kommen kénnen (insb.
Nr. 2 und 4 b). Hier ist der Einsatz Dritier auch dann maglich, wenn er
enigelilich erfolgt. . ‘

Es st seibstversténdﬁch nichi auszuschlieRen, dass auf den
Kopierautomaten der Amtragggegner'au.Ch,Kopien"angefer‘tigt \)V@fd@ﬂ, die
nicht von einem der Privﬂegﬁ-erungstatbesténde'gedeckt sind, etwa wei!
mehr. als einzelne Kopien hergestelli werden. Warnhinweise vor solchei
‘<oplen hat dae /\mragsneilenn nichi beantragt.

Der gehmd gemwhte Auskis nftsansmum steht der Antragstellerin nichi
2u. Das | Landgemcnf hat dazu LU[ies’feﬂd ausgefthrt, dass § 97 Abs. 1
UrhG iVm 8 242 BGB nicht eingreift, da noch keine @Chgdeﬂ ausldsenden
Handlungen \/OTg(?ﬂOTﬂﬂ’h@ﬂ worden sind. Auch sin Anspruch aus 5 1074
UrhG scheidet aus, da die ,/r—\ntr'agsteilerin nicht Auskunft Ober Herkunft
nd Vertrieb von Vervielfaltigungsstiicken -begehrt, sondern von bei der
\/ervne]faltlgunq ‘benuizien Ueraten Diese sind aber von & 101a UrhG
nicht erfasst. Aﬂg@blchtb des klaren Wortlauits der Vorschrifi und der
Kenntms des Gesetzgebers von der Notwendigkeit des Einsaizes von
Vervielfaltigungsgerdien bei der Herstellung von Raubkopien besiehi keine
Grundlage fir eine erweiternde analoge Anwendung der Vorschrift.
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Riohter» | : Richter

am Oberlandesgericht
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